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Geschäftszahl 

Ra 2017/04/0032 

Rechtssatz 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 28. Jänner 2013, 2012/12/0050, im 
Zusammenhang mit dem Löschungsverfahren nach § 27 DSG 2000 festgehalten, dass eine Verarbeitung 
von Daten dann gegen die Bestimmungen des DSG 2000 verstoße, wenn (ua.) deren Verwendung im Sinn 
des § 6 Abs. 1 Z 1 DSG 2000 nicht auf rechtmäßige Weise erfolgt. Dies sei nicht nur anhand der 
Bestimmungen des DSG 2000, sondern auch unter Beachtung von Verboten einer Datenverwendung zu 
prüfen, die sich aus gesetzlichen Bestimmungen außerhalb des DSG 2000 ergeben. Auch die Verletzung 
(dort maßgeblicher) dienstrechtlicher Normen, welche eine bestimmte Art der Verwendung von Daten 
untersagen würden, führe zu einem Verstoß gegen § 6 Abs. 1 Z 1 DSG 2000. Für die Beurteilung der 
Rechtswidrigkeit einer Datenverwendung wurde somit auch eine Regelung außerhalb des DSG 2000 als 
maßgeblich angesehen, die aber ihrerseits das Verbot einer (bestimmten Art der) Datenverwendung zum 
Inhalt hatte. 
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